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1. (1)Die Regulierungsbehörde hat das neue Angebot zu genehmigen, wenn das neue Angebot den Vorgaben dieses

Gesetzes entspricht und

1. 1.zu erwarten ist, dass das neue Angebot zur Erfüllung der sozialen, demokratischen und kulturellen

Bedürfnisse der österreichischen Bevölkerung und zur wirksamen Erbringung des öffentlich-rechtlichen

Kernauftrags, insbesondere zur Erreichung der in § 4 Abs. 1 und 5a genannten Ziele, beiträgt und

2. 2.nicht zu erwarten ist, dass das neue Angebot negative Auswirkungen auf die Wettbewerbssituation auf

dem jeweils für das Angebot relevanten Markt und auf die Angebotsvielfalt für Seher, Hörer und Nutzer

haben wird, die im Vergleich zu dem durch das neue Angebot bewirkten Beitrag zur Erfüllung des öffentlich-

rechtlichen Kernauftrags unverhältnismäßig sind.

2. (2)Eine Genehmigung gemäß Abs. 1 ist unter Auflagen zu erteilen, soweit diese erforderlich sind, um die

Auswirkungen des neuen Angebots auf die Wettbewerbssituation auf dem jeweils für das Angebot relevanten

Markt oder die Angebotsvielfalt für Seher, Hörer und Nutzer auf ein Ausmaß zu reduzieren, das nicht im Sinne

des Abs. 1 Z 2 unverhältnismäßig ist. Auflagen können insbesondere die technische Ausgestaltung und

Nutzbarkeit des Angebots und die vom Angebot erfassten Inhaltskategorien betreffen. Sie können auch zur

Absicherung von im Rahmen des Angebotskonzeptes gemachten inhaltlichen Zusagen des Österreichischen

Rundfunks erteilt werden. Konkrete Inhalte des neuen Angebots dürfen nicht im Wege von Auflagen

vorgeschrieben werden.

3. (3)Im Rahmen der Beurteilung nach Abs. 1 und 2 hat die Regulierungsbehörde insbesondere zu berücksichtigen:

1. 1.das bestehende im öffentlich-rechtlichen Auftrag gelegene Angebot;

2. 2.das existierende, mit dem geplanten Angebot vergleichbare Angebot anderer auf dem österreichischen

Medienmarkt tätiger Medienunternehmen;

3. 3.die in § 4 Abs. 2 bis 6 und § 10 geregelten besonderen Anforderungen und einen deshalb zu erwartenden

Mehrwert des neuen Angebots gegenüber ansonsten vergleichbaren anderen Angeboten auf dem

österreichischen Medienmarkt;

4. 4.eine allenfalls durch das neue Angebot bewirkte Förderung der österreichischen Sprache und Kultur sowie

die Notwendigkeit, in den Programmbereichen gemäß § 4 Abs. 1 über ein spezifisch österreichisch geprägtes

Medienangebot zu verfügen, sofern das vom Österreichischen Rundfunk vorgeschlagene Angebot eine

solche Prägung voraussichtlich aufweisen wird;

5. 5.allfällige positive Wettbewerbsauswirkungen des neuen Angebots insbesondere aufgrund seiner im

Vergleich zu existierenden Medienangeboten innovativen journalistischen oder technischen Ausgestaltung;

6. 6.allfällige positive Auswirkungen des neuen Angebots auf die Angebotsvielfalt für Seher, Hörer und Nutzer;

7. 7.die Stellungnahmen gemäß § 6a Abs. 4.

4. (4)Der Österreichische Rundfunk hat das Angebotskonzept (§ 5a) samt Genehmigung durch die

Regulierungsbehörde auf seiner Website leicht auffindbar und für die Dauer seiner Gültigkeit ständig zugänglich

zu machen.
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